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An den Vorsitzenden des
Ausschusses für Umweltschutz
Herrn Pascal Krüger
Über Herrn Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda
Postfach 101820
44621 Herne

Kompensationsräume für Baumpflanzungen

Sehr geehrter Herr Krüger, 

DIE LINKE. Fraktion Herne/Wanne-Eickel bittet Sie, folgende Anfrage auf die Tagesordnung 
der kommenden Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz  zu nehmen.

Sachstand

Nordrheinwestfalen hat 5 Kompensationsräume nach §15 (2) BNatSchG. Die Stadt Herne 
befindet sich im Kompensationsraum K 01 Münsterland, Tiefland und Westfälisches Tiefland 
(-D34). Im großen Kompensationsraum K 01 kann die Stadt Herne 
Kompensationsaufforstungen durchführen.

Vor diesem Hintergrund bitten wir um die mündliche und schriftliche Beantwortung 
folgender Fragen:

1. In welchen Städten des Kompensationsraum K 01 hat die Stadt schon aufgeforstet?

2. Wie viele Bäume wurden in den letzten 5 Jahren außerhalb von Herne im K 01 von 
der Stadt Herne gepflanzt?

3. Wie viele Bäume wurden von anderen Städten des K 01 in Herne gepflanzt?

4. Wie viele Bäume plant die Stadt Herne in den nächsten Jahren im K 01 (Städte 
aufgeführt) zu pflanzen?

Anlage: Karte der Kompensationsräume in NRW

Mit freundlichen Grüßen,

Klaudia Scholz
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Kompensationsräume nach § 15 (2) BNatSchG

K 01

K 04

K 02

K 03

K 05

K 01

K 03
K 01

K 02

K 03

K 04

K 05

Münsterländisches Tiefland und 
Westfälisches Tiefland (~D34)
 Niederrheinisches  Tiefland 
und Kölner Bucht (~D35)

Weser- und Weser-Leine-Bergland (~D36)

Bergisches Land, Sauerland  (~D38)

Eifel (~D45)

Gemeindegrenzen

Kompensationsräume nach § 15 (2) BNatSchG

Abgrenzung unter Beachtung der Gemeindegrenzen

Stand: Februar 2011
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